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Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes :~RVv (SGV. NRW.) ste:ien im Intranet des Landes NRW zur Verfügung. 
Im Innenministerium ergibt sich der Zugang von der Homepage aus über das Befehlsfeld „ Gesetze 
Erlasse". 
Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über „Exte:!"ne Informationsangebote, Ressortübergreifende 
Informationen" und unter Landesrecht „Gesetz- und Verordnungsblatt". 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die :Vlinisterialblätte:!" sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes :\TRW (SGV. ~RW.) werden auch im Internet angeboten. 
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums NRW (Ad:!"esse: http:/hvww.im.n.rw.de) 
und dort über das Befehlsfeld „ Gesetze, Verordnungen, E:c lasse". 
Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des La!ldes NRW (SGV. NRW) ist auch auf 
CD-ROl\I erhältlich. Bestellformulare finden sich in de!: ~ummern 3 und 4 des GV. =~RW. 1999. ebenso im 
Internet-Angebot. · 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der 'C'mstellung auf elektroniscne Arbeitsweise. Dies 
hat leider zur Folge, daß Ergänzungslieferungen zur SGV. ::-;-Rw. nur verzögert erstellt werden können. 
Die Redaktion bemüht sich, die noch ausstehenden ::--Tachlieferungen so schnell wie möglich zu erstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
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212 
Verordnung 

über den Betrieb von Drogenkonsumräumen 
Vom 26. September 2000 

Auf Gru!ld des § 10 a Abs. 2 des Betäubungsmittelgeset­
zes (Bt:vIG) in der Fassung de:::- Bekanntmachung vom 
1. :VIärz 1994 (BGBL I S. 358), zuletzt geänä.ert durch 
Gesetz vom 28. ::VIärz 2000 (BGBi. I S. 302), wird verordnet: 

§ 1 
Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaub1üs 

Eine Erlaubnis zum Betrieb von Drogenkonsumräumen 
kann auf Antrag von der obersten Landesgesund.,ieitsbe­
!iörde nur e::teilt werden, wen„ll die i!l § 2 aufgeführten 
Betriebszwecke verfolgt und die :i.Yiindeststandards nach 
den§§ 3 bis 11 eingehalten ,verden. · 

§ 2 
Betriebsz·weck 

(1) Drogenkonsumräume ~m Siiu1e des § 10 a BüIG 
müssen der Gesundheits-, Uberlebens- und Ausstiegs­
hilfe für Drogenabhängige dienen und in das Gesamtkon­
zept des örtlichen D:::-ogenhilfesystems eingebunden sein. 

(2) Der Betrieb von Drogenkonsumräu..men soll dazu 
beitrage!l, 

1. die durch Drogenkonsum bedL'lgten Gesundheitsge­
fahren zu senken. um damit msbesondere das l'.,'öerle­
ben von Abhängigen zu sichern, 

2. die Beha!ldlungsbereitschaft der Abhängigen zu wek­
ken und dadurch Ö.e!l Einstieg in den Ausstieg aus der 
Sucht einzuleiten, 

3. die Inanspruchnahme weiter:fü„1-i.render insbesondere 
suchttherapeutischer Hilfen einschließlich der ver­
tragsärztlichen Versorgung zu fördern und 

4. die Belastu!lgen der Öffentlichkeit durch konsumbezo­
gene Verhaltensweisen zu reduzieren. 

(3) Träger und Personal dürfen für den Besuch der 
Drogenkonsumräume nicht werben jedoch im Rahmen 
ihrer Aufklärungsarbeit Hinweise geben. 

§ 3 
Zweckdienliche Ausstattung 

(1) Drogenkonsumräume müssen mit Tischen und 
Stühlen ausgestattet, von den übrigen Beratungseinrich­
tunge!l räu:rrJich getrennt, ausreichend beleuchtet und 
stets vollstä!ldig eir:sehbar sein. Es sind gesonderte 
Wartebereiche einzurichten. Die Räume müssen die für 
den Drogenverbrauch wechselnder Personen notwendi­
gen hygienischen Voraussetzungen erfüllen. !!lsbesondere 
müssen Wände und Böden sowie die Einrichtungsgegen­
stände abwaschbar und desinfizierbar sein. Die Räume 
müssen stets gut ent- und belüitet, in sauberem Zustand 
sein und regelmäßig ciesinfiziert werden. Sterile Einmal­
spritzen und Kanüle!l, Tupfer, Ascorbinsäure und !!ljek­
tionszubehör sind in ausreichendem Umfang vorzuhal­
ten. Ei!le sachgerechte Entsorgung gebrauchter Spritzbe­
stecke ist sicherzustellen. Den ::'.\utzerinnen und Nutzern 
der Drogenkonsumräume sind geeignete sanitäre Anla­
gen zur Verfügung zu stellen. 

(2) Es ist sicherzustellen, dass Rettungsdiensten jeder­
zeit ein ungehinderter Zugang möglich ist. 

§4 
Gewährieistu!lg der ?-i"otfallversorgung 

Für den Betrieb von Drogenkonsumräumen sind medi­
zinische Notfallplän,~ zu erstellen und ständig zu aktuali­
sieren. Sie sind der "C"berwachungsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. ·während des Betriebs von Drogenkonsum­
räumen sind die Kutzerinnen und :;-;[utzer durch regelmä­
ßig in der Kotfallversorgung geschultes Personal ständig 
zu beobachten, um jederzeit eingreifen und im Bedarfs­
fall sofortige Reanimationsmaßnahmen sowie eine akute 
\Vundversorgu!lg durchführen zu können. Für die Not­
fallversorgung ist für jeden Drogenkonsumraum mmdes­
tens ein medizinischer :-Jotfallkoffer bereitzuhalten. 

§ 5 
:;_vredizinische Berat:.mg und Hilfe, 

Vermittlung von weiterführenden uD.d 
ausstiegsorie!ltierten Angeboten 

der Beratung und Therapie 

(1) Der Droge:.1.ko:1s.J.mraum muss personeE so ausge­
stattet sein, dass die Abhä!lgigen insbesondere bei akuten 
oder chronische!l Krankheiten über \Vunc:versorgung 
und übe:::- :::-isikoä=eres Konsumverhalten eh:schließlich 
Infektionsrisiken und Toxizität der verwende:en Betäu­
b1.:r:.gsmittel beraten ,verden können sowie eine erforder­
liche Krisenintervention geleistet werden kanr... Es muss 
sichergestellt sein, dass ärztliche Hilfe und Beratung 
unverzüglich erfolgen kö=en. 

(2) Das Personal hat über eine suchtspeziiische Erstbe­
ratung hinaus jeweils in der im konki·eten Ei!lzelfall 
angemessenen Weise über ,veitergehende und a„lsstiegso­
rientierte Beratungs- und Behancilu:r:gsangebote zu infor­
mieren U!ld diese bei Bedarf zu vermitteln. Personen, die 
einen Entgiftungs,vunsch äußern, sind die notwendigen 
Hilfestellungen bei der Kontak'.:ac1fuahme zu geeignete!l 
Einrichtungen zu gewähren. 

§ 6 
:VIaßna1'!len zur Verhinderung von Straftaten 

(1) Es ist eine mit den zuständigen Gesu::idheits-, 
OrcL·mngs- und Strafverfolgungsbehörden abgestimmte 
Hausordnung zu erlassen und gut sichtbar auszuhängen. 
Die Xutzerirmen lL.'ld :\Jutzer sind ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, dass Verstöße gegen das Betäubungsmittel­
gesetz, mit Ausnahme des Besitzes von Betäubungsmit­
teln in geringer l\Ienge zum Eigenverbrauch gemäß § 8 
Abs. 3 Satz 3, innerhalb der Ei!lrichtung ver::)Oten sinci 
und unverzüglich U..'lterbunden werden. 

(2) Die Einhaltung der Hausordnu,7.g ist durcn das 
Personal zu überwachen. 

(3) Bei einem Verstoß gegen die Hausordnung sinci die 
Drogenabhängigen von der weiteren ::.Jutzung auszu­
scnließen. -C-ber die Dauer des 1'\utzungsallsschlusses 
entscheidet die Leit:mg der Einrichtung. -

§ 7 
Koonerationsformen zur Prävention von Strafta'.:en 

"°i:CT umnitteibaren l:"mfeld der Eimichtung 

Die Träger von Drogenkonsumräumen haben mit den 
zuständigen Gesundheits-, Ordnungs- und Strafverfol­
gungsbehörden Formen ihrer Zusammenarbeit schrift­
lich ::'estzulegen und mit ihnen regel.."lläßig Ko!ltakt zu 
halten, um frühzeitig Störungen der öffe!ltlichen Sicher­
heit und Ordnung im unmittelbaren Umfeld der Drogen­
konsumräume zu verhir:.dern. Die Leitung der Einrich­
tung hat die einrichtungsbedL11gten Aus,virki;_ngen auf 
das unmittelbare rätunliche l7mfeld zu beobachten und 
besondere Vorkomrrnlisse zu dokumentieren. 

§8 
Kutzerl<-..reis, Konsumstoffe u!ld Konsumarte!! 

(1) Nutzerinnen U..'ld Nutzer von Droge!lkonsumräumen 
dürfen grundsätzlich nur volljährige Personen mit Betäu­
bungsmittelabnängigkeit und Konsumerfahrung sein. Ju­
gendlichen mit Betäubungsmittelabhängigkeit und Kon­
sumerfahrung ciari der Zugang nach direkter Ansprache 
nur dann gestattet werden, wenn die Zustimmung der 
Erzienungsberechtigten vorliegt oder sich das Personal 
im Einzelfall nacn sorgfältiger Prüfu!1g anc:erer Hilfe­
möglichkeiten vom gefestigten Konsumentscr..luss über­
zeugt hat. 

(2) Von der Benutzung des Drogenkonsumraumes sind 
auszuschließen: 

Ofienkundige Erst- und Gelegenheitskonsu.--nenten, 

erkennbar durch Alkohol oder andere Suchtmittel 
intoxizierte Personen, 

Opiatabhängige, die sich erker~'lbar in einer substitu.,­
tionsgestützten Behandlung befinden und 

- Personen, denen erker~llbar, insbesondere wegen man­
gelnder Reife, die Einsichtsfähigkeit in die durch die 
Applikation erfoige!lde Gesundheitsschädigur..g fehlt. 
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(3) Die von c.er: Ka.1tzerinr:en und Xutze:1.1 n:itgefünr'.:en 
Betäubungsmittel sind einer SichtkontroI.e zu unterzie­
hen. Von einer näl:eren Substanzanalyse z:.ir :.\Ienge, Art 
und Z:.1sammer:.se:zung cies Sto::i'es ist abz:.,sehen. De:.· 
Konsu:..-n von Betäubungsmittelr.. im Drogenkm.:sumraun:. 
kar:n Opia:e, Kokair.., A„TJ:.phetamine ode:::- deren Derivate 
betreffen ur::.d ir.trave::iös, inhalativ oder oral edolger:. 

(4) Zu den vorstener:.den Bestimmungen s:.nd ir:. cier 
Ha-:.isorcir:ung ergär..zer:.de Rege:~r:gen zu treffen. 

§ 9 
Do~ui:r..er:tation und Evakatior:. 

Die Leitunger.. haben eine fortlaüfende Dokarr:.e!l'.:ation 
übe::- den Be'.::::-:.eb der Drogenkonsumräume ir.. anonym:.­
sierter Forrn und c1nter Beachtur..g datenschutz:·echtli­
cher Bestimmungen sicherzus:ellen. Hierzu sind. ~Tages­
protokölle z:i ::'ertiger.., die insbesor..dere über 1_:-rn.:ang unci 
Ablauf der Kutze:.·kontakte, Zahl unci Tätigkeit des 
eingesetzter:. Personals sowie alle besonderen Vorkom•-
r:.isse Auskunit geben. Diese P:·otokoEe süid in ei::J.em 
monatlichen Bericht zusan:.menzufassen und im Hinblick 
aui ciie Zielerreichung regelmäßig auszuwerten. Über die 
Ergebnisse sir,.d die zuständigen Gesundhei:s-, Orci­
nungs- und Strafverfolgungsbehörden zu un:errichter::.. 
Die Berichte sir:d der Übenvachungsbehörde regelmäßig 
vo:::-zulegen. 

§ 10 
Anwesenheitspiiicht 

·während der Öffnungszeiten ist die ständige Anwesen­
heit von ausreichendem Fachpersonal zu ge,vährleisten. 
Die in der Erlaubnis festgelegte Zahl und die Qualifika­
tion der für die Betreuung der Drogenkonsumentinnen 
und -konsumenten erforder!ichen :viitarbeiterir:nen und 
lVIitarbeiter darf nicht unterschritten werden. 

§ 11 
Verantwortlichkeit 

(1) Die Leitungen der Drogenkonsumräume sind ver­
antwortlich für die Einhaltung der in dieser VerorCL.'lung 
festgelegten Pflichten. 

(2) Die Träger von Drogenkonsumräumen haben sicher 
zu stellen, dass die Leitungen und de:::-en Personal ,,;ede:::­
selbst am Betäubungsmittelverkehr teilnehmen noch ak­
tive Hilfe beim unmittelbaren Verbrauch der Be:ä:1-
bungsrrlittel leisten. 

(3) Die Träger von Drogenkonsumräu!llen ,virken an 
allgemeinen lVIaßnalL'Tien zur Prävention vor Drogenkon­
sum mit. 

§ 12 
Erlaubnisverfahren 

(1) Der Antrag ist in doppelter Ausfertigung über den 
Oberoürgermeister oder den Landrat und die Bezirksre­
gierung a!1 die oberste Landesgesundheitsbehörde zu 
richten. 

(2) Er muss die folgenden Angaben und Unterlagen 
enthalten: 

Xame und Anschrif~ des Trägers der Eir:.richtung 

X ame und A„l"J.schrift der vor Ort i:c. Sinne cies 6 10 a 
Abs. 2 X::.-. 10 Bt:.\'IG verantwortlichen Einrichtungslei­
tung und deren Vertretung 

Darstellung der räumlichen und baulichen Ac;sstattung 
der Eim·ichtung, insbesondere Adresse, Grundriss/La­
geplan, Bauweise und der Sicherungen geger. miss­
bräuchlicnen Umgang mit Betäub;.ingsmitteln 

Darstellung des Beratungskonzepts nach § 5 Abs. 2 

Dars;ellung d,er Einbeziehung in das Drogenhil:ege­
samt1rnnzept a.er Ko:rnmune 

Benennung der in der Ei:nrichtung zum Konsum zuge­
lassenen Betäubungsn:ittel und Konsumarten 

Xachweise über die Q;.rnlifikation der Leitung und des 
übrigen Personals sowie Erklärungen darüber, dass sie 
die ihnen obliegenden Verpflichtungen ständig erfüllen 
könr...en 

Kachweise de::- persönlicnen Zuverlässig?.:e:.t (z.B. Vor­
lage amtlicher Füh:::-ungszeugnisse) 

cier::. Plan far d:.e medizinische :-.;-o'.:fall versorgung gemäß 
§ 3 Abs. 2 

e:.ne Hau.sord:rnng nach § 6 Aos. :!. 

Zahl der ,mraussich.:licnen ?\utze:::-:.nnen und Kutzer 

Ve:::-einba:·ung über die Zusammenarbeit mi: den zu­
ständiger: Gesu:c.dneits-, Orcinungs- und Strafverfol­
g:mgsoehörden nach§ 7. 

(3) Die Erlaubn:.s kann befriste~ ;.md unter Bedingun­
gen erteilt sowie rnit Auf~agen verbunden. v:erden.-Für 
Rücknahrr.e und Wider-ruf der Erlaubr:is gilt § 10 Bti\IG 
en tsprecher:d. 

§ 13 
Überv;achung 

Die Drogenkonsumräume unterlieg_~n der Überwa­
c:i.ung durch die Bezirksregie:::-ur..g (Uberwach:mgsbe­
nörcie). 

§ 14 
In-F..raft-Treten 

Diese Vero:::-dnu..l"J.g tritt an:. Tage nach cier Verkündur..g 
in Y..raft. 

Düsseldorf, den 26. Septernber 2000 

Die Landesregierung 
I\ ordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
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Der lVIin::.sterpräsident 

Woligang Clement 

Der Innec1minister 

Dr. Fritz Behrens 

Der Justizminister 

Jochen Dieckmann 

Die }:Iinisterin für Frauen, 
Jugend. Familie u!ld Gesundheit 

Birgit Fischer 

- GV. I,""RW. 2000 S. 646. 

:'.'Jeunte Verordnung 
zur Anderung der Ordnung 
der Ersten Staatsprüfungen 
für Lehrämter an Schulen 

Vom 14. September 2000 

Aufgr . .md des § 16 Abs. 5 des Gesetzes uoer die 
Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Leh­
reraus:::ddungsgesetz - LABG) in der Fassung der Be­
ka=tmachung vom 18. September 1998 (GV. XRW. 
S. 564), geändert durch Gesetz vom 15. Juni 1999 (GV. 
z-.;-RW. S. 386), wird im Einvernehmen mit dem Innenmi­
nisterium und dem Finanzministerium verordnet: 

Artikel I 

Die Ordnung der Ersten Staatsprüfungen für Lehräm­
ter an Schulen (Lehramtsprüfungsordnung - LPO) in der 
Fassur..g der Bekanntmachung vom 23. August 1994 (GV. 
?-,;"""RW. S. 754, 1995 S. 166), geändert durch Verordnung 
vom 19. ~ovember 1996 (GV. ).."""RW. S. 524), ,vird wie folgt 
geändert: 
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1. Die Anlage 24 zu § 55 LPO erhält folgende Fassung: 

„Anlage 24 
zu§ 55 LPO 

Besondere Vorschriften für das Unterrichtsfach 
Evangelische Religionslehre 

in den Studiengängen mit den Abschlüssen: 
Erste Staatsprüfung 

- für das Lehramt für die Primarstufe 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe II 

1 Lehramt für die Primarstufe (Schwerpunktfach) 

1.1 Das ordnungsgemäße Studium(§ 5) setzt Studienleis­
tungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­
nung voraus: 

Bereich 

A Altes und X eues 
Testament 

B Kirchen-. Theo­
logie- und Reli­
gionsgeschichte 

C Svstematische 
Theologie 

D Religions­
pädagogik und 
Didaktik des 
Evangeiischen 
Religionsunter­
richts 

Teilgebiet 

1 Einleitung in das Alte und 
K eue Testament 

2 Exegese und Theologie des 
Alten Testaments 

3 Exegese und Theologie des 
Neuen Testaments 

4 Probleme biblischer Her­
meneutik 

1 Kirchengeschichte (Epochen 
oder Längsschnitte) 

2 Kirchen- und Konfessions­
kunde 

3 Religionen1Religions­
geschichte 

1 Prinzipienfragen und 
Grundprobleme 

2 Dogmatik 
3 Ethik 
4 Ökumenische Theologie 

1 Grundfragen religiöser 
Bildung und Erziehung 

2 Religionsunterricht in der 
Primarstufe 

1.2 Im Rahmen des ordnungsgemäßen Studiums sind im 
Hauptstudium Studien in je einem Teilgebiet der 
Bereiche A, B, C und D nachzuweisen. 

1.3 Die nach den Allgemeinen Bestimmungen zu den 
Besonderen Vorschriften für die Fächer vorzulegen­
den Leistungs- und qualifizierten Studiennacnweise 
im Hauptstudium müssen mindestens zwei der Berei­
che A, B, C und D abdecken. 

2 Lehramt für die Primarstufe (weiteres t:'nterrichts­
fach) 

2.1 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienleis- · 
tungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­
nung voraus: 

Bereich 

A Theologie 

Teilgebiet 

1 Exegese und Theologie des 
Alten Testaments 

2 Exegese und Theologie des 
N'euen Testaments 

3 Kirchengeschichte (Epochen 
oder Längsscnnitte) 

4 Religionen/Religionsge­
schichte 

5 Dogmatik 
6 Ethik 

B Reli!:!ions­
pädagogik und 
Didaktik des 
Evangelischen 
Religionsunter­
richts 

1 Grundfragen religiöser 
Bildung und Erziehung 

2 Religionsunterricht in der 
Primarstufe 

2.2 Es gelten die Nummern 2.1 bis 2.4 der Allgemeiner.. 
Bestimmungen. 

2.3 Im Hauptstudium sind Studien in je\veils einem 
Teilgebiet der Bereiche A und B nachzuweisen. 

2.4 Bei der Zulassung zur Prüfung muss ein Leistungs­
nachweis aus dem Bereich B und ein qualifizierter 
Studiennachweis aus einem der Teilgebiete des Berei­
ches A vorgelegt \Verden. 

3 Lehramt für die Sekundarstufe I 

3.1 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienleis­
tungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­
nung voraus: 

Bereich 
A Altes und Neues 

Testament 

B Kirchen-. T'neo­
logie- und Reli­
gionsgeschichte 

C Systematische 
Theologie 

D Religions­
pädagogik und 
Didaktik des 
Evangelischen 
Religionsunter­
richts 

-Teilgebiet 
1 Einleitung in das Alte und 

Neue Testament 
2 Exegese und Theologie des 

Alten Testaments 
3 Exegese und Theologie des 

Neuen Testaments 
4 Probleme biblischer 

Hermeneutik 
1 Kirchengeschichte (Epochen 

oder Längsschnitte) 
2 Kirchen- und Konfessions­

kunde 
3 Religionen/Religions 

geschichte 
1 Prinzipienfragen und 

Grundprobleme 
2 Dogmatik 
3 Ethik 
4 Ökumenische Theologie 

1 Grundfragen religiöser 
Bildung und Erziehung 

2 Religionsunterricht in der 
Sekundarstufe I 

3.2 Kach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
kann die Zulassung zu einer bestimmten Lehrveran­
staltung von der Feststellung der für die Teilnahme 
an dieser Lehrveranstaltung erforderlichen Fremd­
sorachenkenntnisse (Griechisch oder Hebräisch oder 
Latein) abhängig gemacht werden. 

3.3 Im Rahmen des ordnungsgemäßen Studiums sind im 
Hauptstudium Studien in je einem Teilgebiet der 
Bereiche A, B, C und D nachzuweisen, 

3.4 Die nach den Allgemeinen Bestimmungen zu den 
Besonderen Vorschriften für die Fächer vorzulegen­
den Leistungs- und qualifizierten Studiennachweise 
im Hauotstudium müssen die Bereiche A. B, C und D 
abdecken. . 

4 Lehramt für die Sekundarstufe II 

4.1 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienleis­
tungen im Rabmen folgender Bereiche und Teilge­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­
nung voraus: 

Bereich 
A Altes Testament 

Teilgebiet 
1 Einleitung in das Alte 

Testament 
2 Exegese und Theologie des 

Alten Testaments 
3 Hermeneutik des Alten 

Testaments 
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B ?\e~es Testan:e:::i: 1 Eir:le:.tu:::ig ir: cias :i\"eue 
Testa:ne:::i: 

C Kirchen-. T::.eo­
logie- i.;.r..d Rel:.­
gior..sgescn.ic::rte 

D Sys:e::.na:iscl:e 
Theologie 

E Re:igions­
pädagogfa: '.ir:d 
Didaktik des 
Evangeliscnen 
Religior..sur:ter­
richts 

2 Exegese i.;.nci Tr..eo:og:.e des 
~e~e:::i Testa::ner..ts 

3 :Ie!-r:1e:::ie:,r;:ik cies )Te:.ier.. 
:"es:a~e!l!S 

l Kirchengesch:c:C.:e (Epocl:en 
ocier Lär..gssc:i:::i:.tte) 

2 K:.rc~e:::i- .::.r_c. Konfessions­
~:mde 

3 Relig:.or..e!1/Rel:.gio:::is­
gesc!':ichte 

1 ~!"i!'lzipienfrager:. ~r:C. 
G:c;,:r..ciproble::::ie 

2 Dogmatik 
3 Ethik 
4 ö~umen:.sc:ie T:ieologie 
5 Religionso:iilosoohie u:::ici 

Theologie der Religioner.. 

1 Gescl-::.cl:te de:r Reiig:or:s­
pädagog:.k 

2 Gru:::id::.-age:::i religiöse:.­
Bildung unc. Erz:.el:ung/ 
Rel:.gionspsychologie 

3 Religio:::isunterricn.: in c.er 
se:;i:ur:darstufe II 

4? Voraussetzung für das Stud:.~m sind ge::::iäß § 7 A::is. 4c 
Kenn,r..isse ir: Griechiscn sO\vie in n:indester..s eii:er 
c.er oeide:i. Frends';:>:rac:1.en Hebräiscra ade:- Lateir:. Im 
Falle einer Fächer,0erbindur:g n:it eir:er ber.;L.cher:. 
Facl::dchtung ge• ä3 § 43 Abs. 4 wi:.-d auf dei: 
Kachwe:.s de:- Griech:.schkeni:tr:isse ve:.-zichtet. Xach 
:näherer Bes:im:nung in c.er St~dier:orc.mmg kani2 c.:.e 
Zulassu:::ig zu bes'.:irnr~ten Ler„1Terai:sta:tu.ngen Y0n 
c.er FeststeL.mg c!er ::'ür ciie Teiina!lme a:::i ciiesen 
LenrYeranstaltur:gen erforderlicher_ Frerracisp:rache1-
keni:tnisse a::ib.ängig gemacht we:rden. 

4.3 Voi: der :für cien Enverb ,-o!l Keni:tnissei: in Grie­
cl::.sch i.;.i:d Heb:.-äiscl: aufgev;andten Sti.;.dienze:.t wi:.-d 
je Fremdsprache e:.n Sen:ester !lieh: auf ci:.e Regels:u­
dier:.zeit angerechne:. 

4.4 Den: Ar.trag a:if Zulassur:.g z-.ir P:.-ükr:.g ist - ebenso 
wie bei de:- }Ie:d:1ng zur Zwischer:prüf-:..:r:g - erneut 
cier :)Tachweis vo::-1 Kenntnisse::-1 in zwei Frer.icispra­
cher:. nacn Kummer 4.2 beizufügen. Der Xachweis 
kann gefüh:.-t werden ciurch das Zeugnis cier allgen:ei­
:::ien Hocb.schul:reife ode:.- ciu:.-c::i das Zeugnis de:.­
E:.-weiterungsprüfang z-:..:rr, Abiturzeugnis, far ciie die 
entsprechende Prüfungso:.-dnung des :.VIinister:urr..s 
für Schi.;.le, Wissei:schaft :a:d Forschung g:.l:. 

4.5 Im Rahme:i. des ordm.1ngsge:r:ä3en Studiur:is sind im 
Hauptstudiurr.. Sti.;.dien ir.. jewe:is eir..err.. TeEgebie'.: 
der Bereiche A. B. C. D und E nachzmveisen. 

4.6 Die nach den AEgerr..eine:1 Bestimmungen z:i cien 
Besond_e:ren Vorsch,ri!ter:. _::ür d:.~ Fä~he;-" vorz:llegen­
den Le1stungs- unc: ::;tud1ennacnwe1se 1m Hai.;.ptstu­
dium oüssen die Bereiche A. B. C. D unci E a::idecken. 
und zwar mi~ drei Leistungsnachweisen u:::id Z\Yei 
qualifizier'.:e!1 Studiennach\\-eise:::i." 

2. Die Anlage 25 zu § 55 LPO erhält foigencie Fassi.;.ng: 

„Anlage 25 
zu§ 55 LPO 

Besondere Vorschrifte:i. 
für das Unter:richtsfacl: 

Katholische Religionslehre 
in den Studier:.gängen mit den Abschlüssen: 

Erste S~aatsprüfang 

- für das Lehramt :fü:c die Primarstufe 
- fü:r das Lehramt für die Sekundarstufe I 
- für das Leh:.-am:: für die Se~u:::iciarstufe II 

2 
2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

AEge:ne:.nes 
D:.e Hocl:scl:ulen :ege:::i in eigei:er Verantwo:.-:i.;.i:g d:.e 
Ir..hal:e des Gru:::dstudiu:::::is ::est. Sie sind ir.. cie:- Weise 
festzu:eger:, dass die St-:..:d:.erende!l nacn er:olgre:.­
c::-ien: Abscn.luss des G:rundstlldi-...:r.:s cien .-c\..'l.fo:rcier:.:n­
ge!l des Haupts::ic:.:.;r.:s entsprec::e:::i könne!l. 

I..el:ramt .fi:r die Prir:::ia:.-st:.:fe (Scl:we::-p11-'1..°'.i:tfach) 

Das o:.-dnur:.gsgemäße Studii.;.m (§ 5) setzt für das 
Haup'.:st:.:d:.:i:n Studienleistui:gen i:n Ral::nen folge:::i­
der Be:.-eiche unc. Te:.lgeb:.ete :::iac:i nähere:r Besti:::11-
::::r:1::g ir: de:- S::.:ciienordm":!lg voraus: 

Bereich 

A Bibliscr:.e 
T:ieo~og:.e 

B Eis:orische 
Theo:ogie 

C Svstematische 
Theologie 

D Pra:,-~;;::,-,1:P 
Tb.eologie/Reli­
gioi:spädagogik 
eir_sc::i.ließl:.ch 
Dida}:'.:ik de:.­
Kat:ioliscl:en 
Re:igions:eh~e 

Teilgebiet 

1 E:.nlei n.,ng i:::i c.as Alte u:::ici 
das Keue Tes'.:ar.:ent 

2 Exegese u~~ Theologie al:­
testa::::::ienL1cner Textgrupper.. 

3 Exegese u:i.ci Theologie r.eu-
testamen'.:licl:er Textgr..ippen 

Epochei: der Ki:.-cnenge­
sc::iicb. te oder zentrale The­
rr:en der K:.rcr..engescl::.:.chte 
i:::::i Lär..gsschnitt 

l Gott - Sc:iöpfung - Heils­
geschichte 

2 Das Heil ii: Jesus Cl:ristus 
i.;.nd seine Ve:.-m:.ttlung durch 
d:.e I<.J.:.-cne 

3 De:- :.VIensc:1 und se:.ne sittli­
che Verantwo:.-tu!lg 

1 L:.t:1rg:.e und Dienste cier 
K:.rcl:e 

2 G:.-unc.fragen religiöser 
Bilä.u!lg und Erziehung 

3 T:ieorie -:..::::id Praxis des Reli­
gionsunterricl:ts u:r:ter be­
sonde:.-er Ber;.i.cksicn.tigi.;.!lg 
cies Rel:.gio:r:s;.m'.:erricl:ts fü:.­
Schi.;.:ianfängerini:en und 
Schular:fäi:ger 

Xacl: näl:e:.-er Bestimr:::ii..;i:g in der S:udienordnur:g 
~an:::: die Zulassung zu besti:nrnten Ler ... rverar:.stal:ur..­
gen vor: c.en Nacbveis der für die Teilr..ahme a:i. 
c.:.esen Lehrveranstaltungen er:orcierlichen Fremd­
soracl:en~e:::in'.:!lisse (Latein oc.er Griechisch oder He­
bräisc.h) aohängig gemacht \v-erden. 

Es gecten die Numoern l.1 ::iis 1.4 der Allgeneinen 
Besti::.nm:ingen. 

Die St-.1dienord::ung dec Hochscl:-.lle hat sicherzustel­
len, dass nebei: dem Leisti.;.ngsnachweis oder de:n 
qualifizierten Studiennacb\-eis der Didaktik des Fa­
cn.es jewei:s e:n Leistungs:::iach,,-eis oder qualifizier­
ter S::idiennachwe:.s der Bereiche A und C gerr:äß 
Xur.:::::ier 2.1 vorzulegen is:. 

3 Lehran:t für die Primarstufe (weiteres ""C"nterrichts­
facn) 

3.l Das ordnu:i.gsger.iäße Stud:.:im (§ 5) setz:: für das 
Hauptstudh:.r.i St'.ldier.Jeistm1gen im Rahmen folgen­
de:.- Bereid:e :ii:d Teilgebiete nach r:.ä::ie:rer Bestim­
mung in cier Studienordnung rnraus: 

Bereich 

A Biblische 
Theologie 

B H:storische 
Tb.eologie 

C Svstematische 
Theologie 

Teilgebiet 

1 Einleitung in das Alte :md 
das Xeue Testament 

2 Exegese und Theologie alt­
und neutestamentlicher 
Textgruppen 

Eoochen der Kirchen­
geschichte oder zentrale 
Themen der Kirchenge­
schichte im Längsschnitt 

1 Gott - Schöpfung - Heil in 
Jesus Christus und seine 
Vermittlung durch die 
Kirche 
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D Praktische 
Theol o:,ie/Reli­
gionspädagogik 
einsc:iEeßlich 
Didaktik der 
Katholischen 
RoHg'or:s1Ph1·e 

2 Der Mensch ur:d seine sitt­
liche Verant\vortung 

l Liturgie und Dienste der 
Kirche 

2 Theorie '..ir..ci Praxis des 
Religioi::sunterrichts un::er 
oesor:.derer Berücksichtigung 
des Religionsu..TJ.terrichts für 
Schulanfängerinnei:: 1.a:d 
Schulan::änger 

3 ? Es gelten die Nummern 2.1 bis 2.4 der Allgemeinen 
Bestin::::nungen. 

3.3 Die Swdienordn:1rnr der Hochscnule hat s:.cherzustel­
len, dass neben dem Leis:ungsnac:rweis oder dem 
quali:izierten St:.idiennachv;eis der Didaktik des Fa­
ches jeweils ein Leist:1ngsnachweis oder qualifizier­
ter Studiennachweis ä.es Bereiches A gemäß 2\-..imn:er 
3.1 vorzulegen ist. 

Let.rarn, für die Sekunciarstufe I 

4.1 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Haüptstüdiurr.. Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach nä!l.erer Bestim­
mung in der Studienordr..ung voraus: 

Bereich 

A Biblische 
Theologie 

B Historische 
Theologie_ 

c· Systematische 
Theologie 

D Praktische 
Theoloiüe/Reli­
gionspädagogik 
einschließlich 
Dida~tik der 
Katholische~ 
Religionslehre 

Teilgebiet 

1 Ei::::tleit1.,ng in das Alte uI1d 
das Keue Testament 

2 Exegese und Theologie alt­
·testamentlicher Textgruppen 

3 Exegese und Theologie neu­
testamentlicher Textgruppen 

Epochen der I<.irchen­
geschichte oder zentrale 
Themen der Kirchenge­
schichte im Längsschnitt 

1 Gott - Schöpfu...'lg - Heils­
geschichte 

2 Das Heil in Jesus Christus 
und seine Vermittlung durch 
die Kirche 

3 Der :i.\'Iensch und seine sittli­
che Verantwortung 

1 Liturgie und Dienste der 
Kirche 

2 Gnmdfragen religiöser 
Bildung und Erziehung 

3 Theorie und Praxis des 
Religionsunterrichts 

4.2 Kach näherer Bestimmung in der Studienord.".lung 
kann die Zulassung zu bestimmten Lenrveranstaltu!l.­
ger: vo!l. dem Kachweis der für die Teilnahme an 
d:.esen Lehrveranstaltungen erforderlichen Fremd­
spracl:er:.kenntnisse (Latein oder Griechiscn oder He­
oiäisch) abr..ängig gemacht werden. 

4.3 Es g_elten die Numr.iern 3.1 bis 3.4 der Allgemeinen 
Bestm!rr:ungen. 

4.4 Die Studienorchung der Hochschule hat sicherzustel-

5 

5.1 

. len, dass neben dem Leistungsnachweis oder dem 
cualifizierten Studien:.1achweis der Didaktik des Fa~ 
ches jeweils ein Le:stungsnadnveis oder qualifizier­
ter Studiennachweis der Bereiche A, B und C gemäß 
:,:-urr:.mer 4.:!. vorzulegen ist. · 

Lehramt für die Sekt~ndarstufe II 

Das ordnungsgemäße Studi:im (§ 5) setzt fü:· das 
Hauptstudium Studienleist:1ngen im Rali_TrJ.en folgen­
der Bereicne ünd Teilgebiete nach näherer Bestin­
ml<ng in der Studie1~ordnung voraus: 

Bereich 

A Biblische 
Theo~ogie 

Teilgebiet 

1 Einleitung in das i\lte und 
das Neue Testament 

2 Biblische Hermeneutik und 
Religionsgeschichte 

B Historische · 
Theologie 

C Svster:1atische 
Theologie 

D Praktische 
Theologie/Reli­
gior:spädagogik 
einschließlich 
Didaktik der 
Katholischen 
Religionslehre 

3 Exegese unc, Theolog:.e a:t-
. testamen:~icher Textgruppen 

4 Exegese unc. T::1.eo~ogie neu­
testamentlicher Textgruppen 

1 Epocl:.e!l. cier K:.rche_vi­
gesc''.J.ichte 

2 Zer..trale Therrien der Kir­
chengesc:üchte :.m Lär..gs-
schnht -

1 Religion - Offenbarung -
Gla1.~be 

2 Gott - Sc:1öpforrg - Heils­
gescl:.ich:e 

3 Das Heil in Jesus Christ:is 
und. seine Verl:!ittlung durch 
die K:.rche 

4 Der Mensch und seine sittli­
che Verant,~.cortung 

1 Liturgie und Dienste der 
Kirche 

2 Rechtli6e Strukturen der 
Kircne 

3 Grundfragen re!igiöser 
Bildu!ig und Erziehung 

4 Theorie und Praxis des 
Religions:iilterrichts 

5.2 Voraussetzung für das Studium sind gemäß§ 7 Abs. 4 
Kenntnisse in Latein. Griechischkenntrüsse und He­
bräischkenntnisse sind envünscht. Xach näherer Be­
stimmung in der Studienordnung kar:n die Zulassung 
zu bestimmten Lehrverar.staltungen von dem ::-Jach­
weis der für die Teilnah..'!le an diesen Lehrveranstal­
tungen erforderlichen Fremdsprachenkennt!l.isse ab­
hängig gemacht werden. 

5.3 Es ?-elten die Numme= 4.1 bis 4.4 de_r Allgemeinen 
BesL1mmur:gen. 

5 4. Die Studienordnung der Hochschule hat sicherzustel­
len, dass neben dem Leist:.mgsnachweis oder dem 
qt;.alifizierten Studiennacnweis der Didak:ik des Fa­
ches jeweils ein Leistungsnachweis oder qualifizier­
ter Studiennachv;eis der Bereiche A. B und C und eir.. 
w·ei:erer Leistungsnachweis oder qualifizierter St:i­
diennachweis nach ·wahl der S:udierendec1 aus den 
Bereichen C oder D gemäß K:nr,mer 5.1 vorzulegen 
sind.:; 

~-'Lrtikel II 

Diese Verordnu!l.g tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in F...raft. 

Düsseldorf, den E. September 2000 

2122 

Die ?!Iinister:n 
für Schule, Wisser:schaft und Forschung 

des Landes Xorclrnein-\Ves:faler:. 

Gabriele Behler 

- GV. I\"RW. 2000 S. 64'7. 

Berichtigung 
des Gesetzes zur Anderung des 

Heilberufsgesetzes und weiterer 
Rechtsvorschriften sowie zur 

Errichtung einer Psychotherapeutenkammer 
vom 9. :.uai 2000 (GV. :'\"RW. S. 403) 

In Artikel v"I § 1 Satz 2 \Vird nach den Wörtern 
,,Interessen der" das Wor: ,,Psychologischen" eingefügt. 

- GV. KRW. 2000 S. 650. 
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641 
Vierte Verordnung 

zur Anderung der Verordnung 
über die Neuregelung von Zinsvergünstigungen 

bei mit öffentlichen :.Hitteln und mit 
Wohnungsfürsorgemitteln geförderten :.Vliet- und 

Genossenschaftswohnungen (2. ZinsVO) 
Vom 24. September 2000 

Au::'grnr:d des§ 18c. Abs. l, 2, 3 und 6des Woh„'lc:ngsbin­
dungsgesetzes h der Fc.ssung der Bekc.r:.ntmc.cb:;1i:g V0!':1 

19. August 1994 (BGBL I S. 2166) ,.;.nd des § 87 a Abs. 5 
Sc.tz l des Zweiten \Vobmne:sbaugesetzes in c.er Fassung 
der Bekan::itmachu!1g vom- 19. A:igust 199~ (BGBL 1: 
S. 2137). zuletzt geänder: am 16 Dezember 1997 (BGBl. I 
S. 2970), wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordr..ung t.ber die Keu:·egelur:.g von Zinsver­
günstigungen bei mit öffentlichen :Yiitteln urcd Worc­
nungsfürsorger:.'l:.tteln geförcierten :Yiiet- und Genossen­
schaftv.-ohnunger:. vor:1 22. September 1982 mit de::- Be­
richtigung vom 8. ::'fovember 1982 (GV. NRW. S. 614i 
S. 680/ SGV. ::\""RW. 641), zu~etzt geändert ä.urcl: Verord­
nung vor.i 14c Sep'.:e!Ilber :!.999 (GV. ::--.""RW. S. 557), ,vi::-d wie 
folgt geändert: 

§ 2 a Abs. 2 wird wie folgt geände:·t: 
Nach ciem Wort „Januar" werden o:e Zahl .. 2001" 
eingefügt und nach den: \Vor: .,Dezember" die Zahl 
,,2000" durch die Zahl „2002" ersetzt. 

Artikel II 

. DJes~- Verordnung t::-it: c.m Tage nach der Verkündung 
u:. Kran. 

Düsseldorf, den 24. Septe::nber 2000 

Die Lc.ndesregier:mg 
:t-:-o::-drr..ein-W est::alen 

(L.S.) 
Der :iVIiniste::-präsident 

\Voli'gang Cle::nen t 

De::- Finc.r:.z!Il:r:ister 

Peer S"!:eino::-üc~ 

Der :Yiir:ister für 
Städ:ebau und Wol:.ner1. 

Kultu::- i;.r:.d Spo::-'.: . 

Dr. ::VIichae: Vesper 

- GV. ::.,JRW. 2000 S. 651. 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 1. Anderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf, 

im Gebiet der Gemeinde Weeze 
Vom 23. August 2000 

Der Bezirksp:,.c.nungsrat des Regie::-ungsbezirks Düssel­
dorf hat in seiner Si:zung arr! 25. Xovember 1999 die 
A1.~fstellung der 1. Anderung des Gebietsentwickl-u.r::.gs­
planes für den Regienmgsbeziü Düsseldorf im Gebiet 
der Gemeinde \Veeze beschlosser:. (Euregionales Zentrum 
für Luftverkehr, Gewerbe und Logistik). 

Diese Aniierung !labe ich mit Erlass YOE 23. August 
2000 - v""I B 1 - 60.50.01 - gemäß § 16 Abs. 1 des Lan­
desplanungsgesetzes in der Fassung der Bekc.nntma­
chung vom 29. Juni 1994 (GV. :---JRW. S. 474) zuletz~ 
geändert am 14. Juli 1999 (GV. XRW. ·s. 142) i!Il Eir.:ver­
nehmen mit den fachlich zustär:digen Landesrr..inisterien 
genehmigt. 

Ge::nä3 § 16 Abs. 3 des Lanciesp~anungsgesetzes werä.en 
die :.r1 der Änc.e::-ung des Geb:.e'.:sentwicklur:gsp:ar:es 
er:.t:ia:ter:en Darstellur:gen r:ü: cie:· Bel{&.!lr.t!Ilach:n:g de::­
Ger.eh::n:.gung Ziele der Rc.ur:i.o::-dnung ' .. a:d Landesp:c.­
!E1r.:.g. 

Die l. Ar:.deEmg des Geoietsentwicklungsplc.nes fü::­
cien Regier:mgs::;ezirk Düsse~dori w:rci bei der Staats­
kc.r::.zleC(Lc.ndesp:anungsber..örde). bei der Bezirksregie­
rur..g Düsseldorf (Bezh'ksplar:ur:gsoehörde) so,vie bei der 
Ge:::ne:.nde Weeze zur Eir:.sicht für jedermann niede::-ge­
:egt. 

Die Bekannt:machm:g der Geneli_T.igung der Ancierung 
cies Gebietser:.twickh ... ngsplanes il'!l Gesetz- ur:.d Verord­
r..:mgsblatt für das Land Xordrhein-Westfaler.. erfolgt 
nc.ch § 16 Abs. 2 Satz 1 des La::idesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Lc.ndesplanungsgesetzes ,veise ich ad 
folgendes nin: 

E:.ne Verletz:mg von Verfahrens- und Formvorschriften 
cies Landespic.nungsgesetzes U!ld der c.u:!:grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorsci::riften bei der Erarbei­
tur:g U!ld Aufstell:mg der Äncie::-ung des Gebie:sent\vick­
lungsplc.nes is: unbeachtlich, wenn sie nicht schrif::lich 
unter Bezeichnung der Verletzung inner~'J.alb eines Jahres 
nach dieser Bekanntrr:.achung bei der Bezirksregierung 
D-:isseldo::-f (Bezirksplammgsbel:.ö::-de) geltend ger:.1.acht 
worden ist. Dies gilt nicht, ,venn die Vorschriften über die 
Genehmig:u:.g des Geoietsentw:.cklungsplanes oder de::-en 
Bekanntmachung verletzt worcien sind. 

D:.isseldorf, den 15. September 2000 

Der l\I:.nisterpräsident 
des Lancies 2':ordrhein-West:alen 

Im Auftrag 

Dr. Pietrzer1iuk 

- GV. KRW. 2000 S. 651. 

Bekanntmachung 
des Staatsvertrages über die Bildung 

einer gemeinsamen Einrichtung 
nach § 6 Abs. 1 Satz 7 

des Abfallverbringungsgesetzes 
Vom 16. September 2000 

LJe::- Landtag ~o:·drheir..-\Vestfalen hat in seine::- Sit­
zung a::n 30. August 2000 gemäß Artikel 66 Satz 2 der 
Landesverfassung dem StaatsYertrag über die Bildung 
einer ge::neinsan:en Einrichtmg nach § 6 Aos. 1 Satz 7 des 
AbfaEverbringungsgesetzes zugestimmt. 

Der S:aatsvertrc.g wi::-d r:achfolgend bekannt gemacht. 

Der Tag des l::J.krafttretens des S:ac.:svertrags wird 
gen:äß Artikei 6 gesondert bekanr:t gemach:. 

Düsselciori. den 16. Septerr:be::- 2000 

Der lv!inis~erpräsident 
des Lc.r:des ::.,Jord::-hein-\Vestfalen 

Wolfgc.ng Clement 

Staatsvertrag 
über die Bildung einer 

gemeinsamen Einrichtung nach 
§ 6 Abs. 1 Satz 7 

des Abfalkerbringungsgesetzes 

Das Lar:.d Bader:-Wü::-ttemberg, 
der Freistaat Baye::-r:, 
dc.s Lc.nd Berlin. 
das Land Brar:denburg. 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
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das Lar..d Hessen, 
das Land l\Iecklenburg-Vorpommern, 
das Land :Xiedersachsen, 
das Tar..d N ordr:!1ein-West::alen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
däs Lar..d Sacn.sen-A„rihalt, 
das Land Schles,vig-Holstein und 
der Freistaat Thüringen 
schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 
Bildung der Zentralen Koordinierungsstelle 

Die Länder übertragen de::n Land Baden-\Vfa'::temberg 
zur Wahrnehmung in eigener Zuständigkeit die Aufgaben 
einer gemeinsamen Einr:.cht~ng in Sinne des § 6 Abs. 1 
Satz 7 des Gesetzes über die Uberwachung und Kontrolie 
der grenzüberschreitenden Verbringu.-ig von Abfällen 
(Abfallverbringungsgesetz - AbfVerbrG -) vom 30. Sep­
tember 1994 (BGBL I S. 2771) in seiner jeweils geitenden 
Fassung nach i\Iaßgabe der folgenden _Regelungen. Die 
Aufgaben der gemeinsamen Einrichtung, im Folgenden 
„Zentrale Koordinierungsstelle" genannt, werden vom 
:i.\Iinisteril.a:i für Umwelt und Verkehr Baden-Württem­
berg" ade:::- einer von ihm bestimmten Behörde wahrge­
nommel1. 

Artikel 2 
Aufgaben m:d Beiugnisse 

der Zentralen Koorä.inierungsstelle 

(1) Die Zentrale Koordinierungsstelle bearbeitet rue 
Rückh.olersuchen gemäß § 6 Abs. 1 Abfallverbringungsge­
setz, bei denen sich keine zuständige Behörde bestimmen 
oder so rechtzeitig errr..itte!n lässt, dass der \Viederein­
fuhrpflicht rechtzeitig nachgekommen werden kann. 

(2) Die Zentrale Koordinie:::-ungsstelle für..rt die Sach­
aufkläru!lg in der Bundesrepublik Deutschland u..rid in 
den betroi:Eenen Staaten in eigener Zuständigkeit durch. 
Zu diesem z,-.:eck führt sie auch die notwendigen Konsul­
tationen mit den betroffenen Staaten. Dabei werden 

- ä.urch Information des Bundesministeriums für Umwelt. 
:Xaturschutz und Reaktorsicherheit dessen Belange auf.: 
grund seiner Zuständigkeit als Aufsichtsbehörde über_ 
den Solidarfonds Abfallrüc_kführung und die Belange des 
Bundes auf Grund dessen Zuständigkeit für die Außen­
politik gewahrt. Die Zentrale Koordinierungsstelle infor­
miert die betroiienen Länder 1.u1d das Umweltbundesamt. 

(3) Die Zentrale Koordinierungsstelle gibt das Verfah­
ren-in Abstimmung mit der gemäß § 6 Abs. l Satz 4 oder 
5 Abfallveroringurtgsgesetz zuständigen Behörde an diese 
ab, sobald der Erkenntnisstand der Ermittlungen hierzu 

-ausreicht: 

1. Ist nur ein Land betroffen, erfolgt die Abgabe des 
Verfahrerrs an die zuständige Behörcie des Landes, dem 
gemäß § 6 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz die 
Erfüllung der Wiedereinfuhrpflicht obliegt oder oblie­
geri würde. 

2. Sind mehrere Länder betroffen, erfolgt die Abgabe an 
die von den betroffenen Ländern gemäß § 6 Abs. 1 
Satz 5 AbfallverbringungsgesetZ bestimmte B_ehörde. 

3. Ergibt sich nach Abgaoe des Verfahrens, dass eine 
Zuständigkeit der übernehmenden Behörde nicht ge­
geben ist und ist eine zuständige Behörde nicht zu 
ermitteb, wird das Verfahren in Abstimmung mit der 
Zentraler.. Koodihierungsstelle an diese rückübertra­
gen.-

Die Zentrale Koordinierungsstelle teilt den zuständigen 
Behörden der- betroffe:r:en Staaten den Übergang der 
Zuständigkeit mit. 

(4) Ergibt die Sachaufklärung, dass eine Wiederein­
fuhrpflicht für die Bundesreuublik Deutschland besteht 
und„ eine Abgabe des Verfahrens nach :i.\faßgabe von 

. Absatz 3 nicht möglich ist, führt die Zentrale Koordinie­
rungsstelle die Rückführung gemäß § 6 Abs. 3 Abfallver­
bringungsgesetz durch. 

(5) Die Zentra:e Koordinie:::-ungsstelle is: :.::n Ra:h1c.en 
H:.:::-er Aufgaben z~ständ:.ge Behörde :.::n Sinne von § 6 
Abs. 2 Ab:fallverbringungsgesetz. 

A:::-:ikel 3 
1:nterstü'tzung der Zentralen 

Kbordinien ... r..gsstelle d.:rch die Läncie:::-

Die ::ür den VoEzt...g der abfalkechfücher: Vorschriften 
zustär:digen Behö:::-den der Liinder un:ers:ützer: die Zen­
trale Koo:::-dinierungsste:le oei de:::- Erfillung ihrer Aufga­
ben nach Artikel 2. Sie übermitteln die ihnen vo:-liegen­
den Erkenntnisse unmittelbar der Zentralen Koordin:.e­
rungsstelle. 

Artikel 4 
Kosten der Zent::-alen Koordinieru::igsstelle 

(1) Zur Finanzier;.ing der aufwandsunabl:ängigerr Fest­
kosten (Personal- u::id Sachkosten) für die Zentrale 
Koordinien:.ngsstelle wird ein jährlicher Betrag von 
200.000 De;.itsc:ie ::.\Iaü_ (= 102.258,37 Euro) festgesetz':. 
Erhöht sich kinftig der vom Statistischen Bundesa::rit 
amtlich festgestellte Preisindex für ·die durchschr..it:li­
chen Lebenshaltungskosten aller privaten Hat:.snalte ir.. 
den alten Bundesländern (Basisjahr 1985: 100) gegenüber 
dem Jahr des b-Kraft-Tretens dieses Staatsvertrages, so 
ist die Zentrale Koorcir..ierungsstelle berechtigt, die 
E:::-höhung des Betrages nach Satz l in demselben p:::-ozen­
tualen Verhältn:.s zu verlangen. Die Anpassung erfolgt 
mit der Aufforderung nach Absatz 4. 

(2) Aufwandsabhängige i\Iehraufa,-endungen bei den 
Sachkosten, insbesondere Kosten für Reisen, Gutachten, 
R~ck:füh.rung und Emsorgung der Abfäile, erstat:en die 
Länder dem Land Baden- W~rttemberg gegen Nachweis. 

(3) Tritt der Staatsvertrag gemäß Art:.kel 6 Satz 2 
innerhalb eines laufenden Kalencerjahres in Kl·aft, so 
werden die Kosten ge.a.--näß den Absätzen 1 und 2 nach 
i\iaßgabe des Absatzes 4 anteilig, bezogen auf die Dauer 
der \Virksamkeit des Staatsvertrages in diesem Jahr auf 
die Länder verteilt. · 

(4) Die Kosten nach den Absätzen l und 2 .werden von 
allen Ländern nach einem entsprechend Bevölkerungs­
zahl und Steueraufkommen.geb:.ldeten Verteilerscnlüss(ll 
(Königsteiner Schh:ssel) getragen. Die anteiligen Fest­
kosten sind nach Aufforderung zum Ende des dara:ii 
folgenden Quartals für das laufende Kalenderjahr, die 
anteiligen :.Hehrauf,vendungen für das zurückliegende 
Kalenderjahr am Ende des auf die Rechnungslegung 
folgenden Ka:.endermonats fällig. 

(5) Die Zentrale Koordinierungsstelle macht ihre Auf-· 
wendungen gegenüber Verursachern, dem Solidarfonds 
Abfall:r:üc:_kfühn.mg unci sonstigen erstattungspflichtigen 

- Dritten geltend. Die von diesen erhaltenen Beträge 
werden im Folgeiahr mit den· Beträgen nach Absatz 4 
verrechnet. Ein-:ri:ach Verrechnung verbleibender Über­
schuss wird den Ländern im Verhältnis der von-ihnen 
erbrachten Zahlunge:::1 erstattet. · 

(6) Eine Erstattung von Kosten, die bei den nach Arti­
kel 3 1:nterstfüzung gewährenden Behörden angefallen 
sind, findet nicht statt. 

Artikel 5 
Geltungsdauer, Kündigung _ 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er 
kan...-i von jedem Land dt...rch schriftliche Erklärung 
gegenüber den übrigen Ländern zum Schluss des Kalen­
derjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt 
werden. Der Staatsvertrag:tritt mit" dem \Virksamwerden 
dieser Kündigung ·mit Wirkung für alle Vertragsparteien 
außer Kraft. · 

(2) Die Länder verpflichten sich, dem Land Baden­
Württemberg auch nach Außer-Kraft-Treten des Staats­
vertrages die vor diesem Zeitpunkt entstandenen -Auf­
wendungen nach J:Iaßgabe des Artikels 4 zu erstatten. 

Artikel 6 
- Ratifikation, In-Kraft-Treten 

Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt· 
am ersten Tag des Kalendermonats in Kraft, der auf den 
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Kalendermonat foig:, ir:. dem die letzte Ratifikationsur­
k'..lnde beim :VIir:ister :für U::n,velt und Verkehr Baden­
Württemberg hir:.terlegt :.st. Der Minister für Um•.,x;elt und 
Verkehr Bad.en-Würt'.:emberg teilt den Ländern die Hin­
:erlegung der Rat:.fikationsurk..mden mit. 

St:t':tgart, den 26. Oktooer 1999 

Für das Land Baden-Viürttemoerg: 

Der :VIinister :ür "C"rr:welt ur..d Verkehr 

Ulricn :.Viüiler 

Augsourg, der: 27. O~tooer 1999 

Für den Freistaat Bayern: 

Der Staats::nir:ister :für 
Landesentwickkng ur:d Umweltfragen 

Dr. Werner Schr:appauf 

Augsburg, der: 28. Oktober 1999 

Für das Land Beriin: 

Der Regierende Bürgermeister 
vertreten durch das für die Abfallwirtschaft 

zuständige Senatsmitglied 

Pe:er Strieder 

Augsburg, den 27. Oktober 1999 

Für das Land Brar:der}.:mc·g: 

Der :.VIinisterpräs:dent 
vertreten durch den :Minister für Lar:dwirtschaft. 

Umweltschutz und Raumorä.n:mg · 

Wolfgang Birtb.ler 

Augsburg, den 27. Oktober 1999 

Für die Freie Hansestadt Brerr:en: 

Die Senatorin für Bau und 'Crr:.,Ye:t 

Christine Wischer 

Hamburg, den 22. Dezember 1999 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

Für den Senat 
Präses der Umweltbehörde 

Alexander Porschke 

Augsburg, den 27. Oktober 1999 

Für das Land Hessen: 

Der Minister für 'C'mwelt. 
Land,virtschaft und Forsten 

Wilhelm Dietzel 

Augsburg, den 27. Oktober 1999 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

Für den :VIinisterpräsidenten 
Der Umweltminister 

Prof. Dr. l\Iethling 

Augsburg, den 27. Oktober 1999 

Für das Land Niedersachsen: 

Für den Kiedersächsischen Ministerpräsidenten 
Der Umweltminister 

Wolfgang Jüttner 

Augsburg, den 27. Oktober 1999 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

Namens des Ministerpräsidenten 
Die ::VIinisterin für Umwelt, 

Raumordnung und Landwirtschaft 

Bärbel Höhn 

::viainz, den 15. Dezember 1999 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

In Vertretung des Ministerpräsidenten 
Die Ministerin für Umwelt und Forsten 

F.Jaudia Martini 

Saarbrücken, den 8. 1--Tovember 1999 

Für das Saarland: 

Der Ministerpräsident 
vertreten durch den Minister für Umwelt 

Stefan Mörsdorf 

Dresden, den 4. April 2000 

Für den Freistaat Sachsen: 

Der ivlinisterpräsident 
in Vertretung der Minister für Umwelt 

und Landwirtschaft 

Steffen Flath 

Augsburg, den 27. Oktober 1999 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

Der Tuiinisterpräsident 
vertreten durch die :i\/Iinisterin für Raumordnung 

und Umwelt 

Ingrid Häußler 

Augsburg, den 27. Oktober 1999 

Für das Land Schleswig-Holstein: 

Für die lviinisterpräsidentin 
Der ::.VIinister für Umwelt, Natur und Forsten 

Rainder Steenblock 

Ertlrt, den 25. Januar 2000 

Für den Freistaat Thüringen: 

Der :.VIinister für Landwirtschaft, 
Naturschutz und Umwelt 

Dr. Volker Sklenar 

- GV. NRW. 2000 S. 651. 

Bekanntmach~g 
des Abkommens zur Anderung 

des Abkommens über die Zentralstelle 
der Länder für Sicherheitstechnik 
und über die Akkreditierungsstelle 

der Länder für :.Vleß- und Prüfstellen 
zum Vollzug des Gefahrstoffrechts 

Vom 16. September 2000 

Der Lanä.tag :Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sit­
zung am 30. A'.lgust 2000 gemäß Artikel §6 Satz 2 der 
Lanc.esverfass:mg derr: Aokommen zur Anderung des 
Abkommens üoer die Zentralstelle der Länder für Si­
cb.erheitstechnik a1r:d über die Akkreditierungsteile der 
Länder :für ::.VIeß- ~r:d Pr~fstellen zurr.. Vollzug des 
Gefahrstoffrechts Zc~gestirr:mt. 
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Das Abkommen wird nachfolger::d bekannt gemacht. 

Der Tag des fakrnfttretens des Abko::nmens wird 
gemäß § 2 gesondert bekannt gemacl::.t. 

Düsseldorf, de!l 16. September 2000 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfale::i. 

Der ::.VIinisterpräsident 

Wolfgang Cle:rne!lt 

Abkommen zur Anderung 
des Abkommens 

über die Zentralstelle der Länder 
für Sicherheitsteclmik und 

über die Akkreditiemngsstelle der Länder 
für )Ieß- und Prüfstellen 

zum Vollzug des Gefahrstoffrechts 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayerr.., 
das Land Berlin, 
das Land Brandenbw::g, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Ha:rnburg, 
das Land Hessen, 
das Land ::\'Iecklenburg-Vorporrm1em, 
das Land Niedersachsen, 
cias Land Kordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-i\_n.halt, 
das Land Schleswig-Holstein, 
der Freis~aat Thüringen 
- nachstehend „Länder" genannt -
schließen. voroehaltlich der etwa erforderlichen Zustim­
mung inrer gesetzgeq_enden Körperschaften, nachstehen­
des Abkol.Il..men zur Anderung des Abkommens über die 
Zentralsstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) 
und über die Akkreditierungsstelle der Länder für 
l\Ieß- und Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts 
(AK.vIP). 

§ 1 

Das Abkommen über die Zentralstelle der Länder für 
Sicherheitstechnik i..nd über die Akkreditiemr..gsstelle 
der Lär..der für ::.VIeß- und Prüfstellen zum Vollzug des 
Gefahrstoffrechts vom 16. und 17. Dezember 1993 wird 
wie folgt geändert: 

L A:;:tikel 2 erhält folgende Fassung: 

Artikel 2 
Aufgaben 

(l)_Die Tätigkeit der ZLS hat zum Ziel, im Rahmer.. 

des Gerätesicherheitsgesetzes, 

des :iY!edizinproduktegesetzes, 

des Gesetzes über die BefördeTIL."l.g gefährlicher 
Güter, 

des Sprengstoffgesetzes, 
und der auf diesen Gesetzen beruhenden Rechtsver­
ordnm:gen, 

der Schiffsai..srüstungsverordnung-See und 

der Abkommen der Europäischei: Gemei!lschaft mit 
Drittstaaten über die gegenseitige i\nerke!lnung von 
Konfo=itätsbew·ertungen 

in der jeweils gültigen Fassung den in der Bundesrepu­
blik Deutschlar..d erreichten Stand der Produkt- und 
A."llagensicherheit smv:ie des 1\rbeitsschutzes zu halten 
und zu verbessern auch im Hinblick auf den sicheren 
Transport gefährlicher Güter. Die Tätigkeit der ZLS 
im Rahmen der Abkommer.. der Europäischen Gemein­
schaft mit Drittstaaten über die gegenseitige i~.nerker..-

ni..ng von Konform.itätsbe:::-wertur::ge!l hat darüber :::tin­
aus zi..m Ziel, i!llä!ldische Prüf- und Zertifizierungs­
stellen die l\föglichkeit zu eröffnen, nach deTI Recht 
der Drittstaaten zu prüfen. 

(2) Die ZLS vollzieht c.ie Aufgaben der Lä!lc.er irr. 
Bereich c.er Ak!c . .reditieru!lg. il..nerkennur::g unc. Bene:c.­
nung 

- nach § 9 des Gerätesiche:·heitsgesetzes, 

- :c.ach § 20 und § 21 des :iYiec.izinprociuktegesetzes für 
den Bereich der aktiven :viedizinprodukte, 

nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährli­
cher Güter in Ve!"bind=g mit§ 6 der Gefahrgutver­
orc.nung Straße und § 6 de:- Gefahrgc1.tverordnung 
Eisenbahn (.-\kkreditierung von Prü:::- und. Zertifi­
zierur::gsstellen für Gefäße zur Beförd.eru:r:g vo!l 
Gasen), 

!lac!l § 12c der Ers:en Verordnung zum Sprengstoff­
gesetz U..lld 

- nach § 14 der Schiffsausrüstungsverordnung-See. 

Der ZLS obliegen hierbei insbesondere folger::de Auf­
gaben: 

L Erarbeitung vo!l A.a"lforderungen, die an Prüflabora­
torien 1.md. Zertifizierungsstellen zu stellen sind, 

2. AkJ.r..reditieri..ng von Pcüflaboratorien und Zertiiizie­
rungssteilen, 

3. Überprüfung und l-oerwachung der akkreditierten 
Prüflaboratorien und Zertiiizienmgsstellen, 

4. Erstellung von Gutachten auf i\..lltrag im Einzelfall, 

5. Erarbeitung vor.. Leitlinien für die .<\.nforderungen 
sowie A.llerkennung von Regelwerken, die bei der 
Prüfung und Zertifizierung zu beachten sind, 

6. EinrichtUP..g, Organisation und Koordinierur..g von 
Sektorkomitees. 

(3) Im Rahmen der Abkommen der Europäischen 
Gemeinschaft mit Drittstaaten über die gegenseitige 
Anerkennung von Konformitätsbewertungen vollzieht 
die ZLS hinsichtlich der in Abs. 2 Satz 1 genan..lJ.ten 
Bereiche die Aufgaben der Länder im Bereich der 
Akkreditienmg oder vergleichbarer Verfahren. 

Der ZLS obliege!l hierbei insbesondere folgende Auf­
gaben: 

L Akkreditienmg der Konfomitätsberwertungsstel­
len, 

2. Aussetzung, Widerruf und Rücknahme der Akkredi­
tierung, 

3. Überprüfung und Überwachung der benannten 
Konformitätsbewertungsstellen, 

4. :.VIitarbeit in Arbeitsgruppen der Gemischten Aus­
schüsse der jev;eiligen Vertragspartner der Dritt­
staa tenabkomrr..en, 

5. Einrichtung und Organisation von sektoraler.., na­
tionalen Arbeitskreisen zur vergleichende!1 Aufbe­
reitung der Rechtsvorschriften der Drittstaaten mit 
den europäischen Bestimmungen. 

(4') Die Landesregierungen werde!l ermächtigt, durch 
Verwaltungsabkommen mit der ZLS (vertreten durch 
das Baverische Staatsministeriul!! für Arbeit U..lJ.d 
SozialordmL"lg, Familie, Frauen und Gesundheit) auf 
Vorschlag oc.er mit Zusti:rnmung des Gemeinsamen 
Beirates von ZLS und AK.iv!P der ZLS weitere. im 
Venvaltungsabkommen festzulegende Aufgaben über 
die in den Absätzen 2 und 3 genannten Aufgaben 
hinaus zu übertragen. 

2. Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

Artikel 4 
Finanzierung 

{1) Die ZLS erhebt für ihre Tätigkeit nach ::\faßgabe des 
Bayerischen Koster..gesetzes Gebühren und Auslagen. 

(2) Soweit die ZLS darüber hi:r:aus Aufgaben wahr­
nin:mt, die Gebührentatbeständen u!ld -schuldnern 
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!::lieh: kor:kret z:;.gerechne':: v,erder:. kön!:leL v;:.n'. :.:::i 
Rah:c:ien der ~ährl:.che!:1 Haushaltsverhar:dkr:ger:: ein 
Pa:iscl:aibet:cag besti::nrr.t :mci z,vischen de:i Lär::derr:: 
adgeteilt. Das Sitzland täg':: vonveg e:.ne Sitz:.ar::d­
quote. Diese beträgt 10 v. H. des ungedec::ne!1 Fir:a!:lz­
bedarfs r::acl:. Sa'::z 1. Der von: Beirat vo::.-8erater:.e 
Hat~shal'.:ser:twurf bedarf a:::i deIY: Ha:isl:.ait 1993 der 
Zustirr:.:c:~ng der Fir.anz::nir.is:er and -senatoren der 
Länder mit einer :.\Ie!lrb..eit von zwei Drittein cier 
Stir-;.men. Das S:.tzland wrpflichte'.: sicr.., den Haushal'.: 
der ZLS entsprec:'l.end dem Beschluß c.er Fina!:lzmini­
ste:c der Länder in seinem Haushaitsplar::c ailfzuneh­
rraen. 

(3) Das "'1.-'1teilsverhäitnis unter a~ien Lär:derr: wird zu 
zwei Dritteln r:.ach dem Verhältnis ihrer Steuerebr:.a::i­
men und zu einem Drittel nach dem Ver::iältnis :.hrer 
Bevölkerungszanl errechnet. Die Steuereinnabnen er­
höhen m:d vermindern sich um die Beträge, welche die 
Länder ün Rahmen eines allgen!einer: Finanza;_;_s­
gleichs von anderen Ländern ernalten oder an a!:lc.ere 
Länder abführen. Als Steuereinr.ahme!l gelten die im 
Länderfinanzausgleich zugrundegelegten Steuereir:­
nahmen de::- Länder. Maßgebend sind die Steuere'.:n­
nahmen des dem Haushaltsjahr zwei Jah!·e ,·orherge­
henden Haushaltsjahres und die vom S'.:atis'.:isd:en 
Bu!ldesamt für den 30. Juni desselben Jahres festge­
stellte Bevölkeru.ngszali..l. 

(4) Die Beträge der Länder we::-den am 30. Ju!li eines 
jeden Hausnaltsiahres nach den Ansätze!l des Hau.s­
haltsplar:es fäilig. -C-ber- und iVIinderza!llunger: gegen­
über dem sich nac}1 der Jahresrechnung ergebenden 
Finanzbedarf werden unter dem Titel ,.Fehlbeträge 
aus den Vorjahren" in den nächster: Haushaltsentv,iurf 
eingebracht und somit nach Verabscb..iedung durch die 
Fir:anzministerkonferenz ausgeglichen. 

(5) Die i-c. den ersten drei Haushaltsjah:::-e!:l erb::-achten 
Vorlaufkosten ,verden vom Si:ziand getragen. 

3. Die Protokofü1otiz zu Artikel 4 wird gestric:-1en. 

4. Ar'::ikel 5 w'.rd gestr:.cl:e!l. 

5. Artikel 6 wird Artikel 5. 

6. Artikel 7. 8 und 9 we::-den Artikel 6. 7 U!J.ci 8 und 
erhalte!l folgende Fassung: 

Artikel 6 
Aufgaoen 

(1) Die Tätigkeit der AKYIP hat z;_;_m Ziec, im Rahmen 
des Gefahrsto:ffrechts cien in der Bandesrepublik 
Deutschland erTeichten Stand des Arbeitsschutzes zu 
nalten und zu verbessern. 

(2) Die AK!\IP vollzieht d.ie Aufgaber:: der Länder irr! 
Bereich des Akkreciitierungswesens. Die AK:.VIP ak:'.s:re­
ditiert und ~berwacht lVIeß- und Prüfstelle!:1. die 
Aufgaben zur.i Vollzug des Ge:ahrstoffrechts ,~an:c­
nehmen. 

(3) Der AY~,.IP o'::iliegen insoesondere ::o:ger:de Aufga­
ben: 

1. Die Akkreditierungskriterier: für :.\IeßsteEen zu!· 
L7Jerwaclmng von Gefar..rstoffen an Arbeitsplätzen 
sov;ie für die Stellen, die ä.ie Stoffexposition in 
Arbeitsbe:ceichen beur:eüer:, festzuleger:, 

2. ein Akkreditierungssystem aufzubauer.. und zu be­
treiben, 

3. Begutachtungen der i\Ießs'::ellen durcl:z:.1:ü!lren, 

4. ein Qualitätssicherungssystem für akkreciitie::-te 
Stellen festzulegen -:i-c.d den Erfahrn.ngsaustauscn 
der vor.. ihr akkredietierten Stellen zu organisieren 
und durchzuführen, 

5. Gutacben im Einze:!.fall zu erstellen. 

(4) Die Landesregierungen werden eenächtigt, durch 
Ver,.valtungsabkommen mit de!· AKMP (vertreten 
durch das Hessische 1'Iinisterium für Frauen. Arbeit 
und Sozialord..lJ.ung) auf Vorschlag oder mit Zustim­
mung des Gemeir.samen Beirates von ZLS m:d AK...vIP 
der AK:vIP ,veitere, im Verwaltungsabko=en festz:.1-
legende Aufgaben übe:c die in den A:::isätzen 2 unci 3 
genannten Aufgabe!:l hir.aus z-i übertragen. 

A~tikel 7 
Sektorer:.korai:ees 

Bei c.e::- }1~K1IP werder:. Sektorenko:rnitees geoildet. Die 
Sektorenko~:.tees l:aber:: die Aufgabe, bei der Erarbei­
tung von A!:lforc.eringen m:.tz,.l\virken. die an die zu 
akk::-editie::-encien :\!Ie3stelle!:1 zu stellen sind. De!:l Sek­
to::-enkorr::.tees kör.ner: Sachverständige aus den Be­
hörder. der Länder ur:.d cies Bu!:ldes, der Bera:sger:os­
senscl:a::ter: sov;ie a:.is den Be:::e:chen der \Visse!J.SC!laft. 
Wi::-tscr_aft ·.md c.e!l auf dem Gebiet des A.rbeitsschut..:. 
zes :ätige:r.:. Einrichtungen ange!löre~. Das ?-rä!le:-e ,vird 
du::-ch Bekann'::• ach:1r:.g des Hessisc!len }Iinisteriums 
für Frauen, i~rbei':: -ir:.d Sozialordnur:g geregelt. 

Artikel 8 
Finanzie:·u!:lg 

(1) Die AK3:!P erheot für ihre Tätigkeit nach ::.VIaßgabe 
des Hessischen Ven,•altungskostengesetzes Gebühren 
ur:c. Auslagen. 

(2) So,veit die AKIVIP darüber hinaus Aufgaben wahr­
nimmt. die Gebührentatbeständen ur:d -Schuldnern 
nicht ko:c.kret zuge::-echnet werden köm1en, wird im 
Rahmen de::- jährlichen Haushaltsverb.andlungen ein 
Pauschalbetrag bestimmt und zwischen den Ländern 
aufgeteilt. Das Sitzland trägt vonveg eine Sitzland­
quote. Diese beträg: 10 v.H. des U!lgedeckten Finanz­
bedarfs nac:t. Satz 1. Der vom Beirat vorberatene 
Hausha~tsentwurf bedarf ab dem Haushalt 1993 der 
Zustimmung der Finanzr:ünister und -senatoren der 
Länder n:it e~ne:r ::Xlehrheit von zwei Dritteln der 
Stimme!l. Das S:.tz~a::id verpflichtet sich, den Haushalt 
de::- AY~vIP entsprechend dem Beschluß der Finanzmi­
nister der Länder i::i seinen Haushaltsplan aufzuneh­
rnen. 

(3) Das A!lteiisvernältnis unter allen Ländern wird zu 
zwei Dritteln nach dem Verhältnis ihrer Steuerein,,ah­
::nen und zu einem Dri'.:tel nach dem Verhältnis ihrer 
Bevölke:cu::igszah~ errechnet. Die Steuereinnahmen er­
höhen und ve:cmindem sich um die Beträge, welche die 
Länder im Rahmen eines allgemeinen Finanzaus­
g!eichs vor: anderen Ländern erhalten oder an andere 
Länder abführen. i\.ls Steuerei:nr..ahmen gelten die im 
Lär.deriinanzausgleich zugrundegelegten Steuerein­
nahmen der Länder. llaßgebend si!ld. die Steuerein­
nahmen cies dem Haus!laltsjahr zwei Ja1'..re vorherge­
he!lden Haushaltsjahres und die vom Statistischen 
B:.mdesamt fü::- den 30. J:.mi desselben Jahres festge­
stellte Bevölkerungszanl. 

(4) Die Beiträge der Länder werden am 30. Juni eines 
iecien Haushaltsjahres nach den Ansätzen des Haus­
haltsplanes fällig. -C-be:r- 1..;.::1d :Vlinde:czahlungen gegen­
über dem s:.ch nach de:r Jah:cesrecr-'-'-,ur::.g ergebenden 
Finanzbedarf ,yerc.en unter dem Titel .. Fehlbeträge 
aus den Vorjahren" in den !lächster. Haushaltse!ltwur·f 
einge:::iracht-und somit !:lach Verabschiedung durcb.. die 
Fina!lzministerkonferenz ausgeglicher::. 

(5) Die in den erste!l drei Hausnaltsjahrer: erbrachten 
Vorlau:fkosten \Yerden vom Sitzland getragen. 

7. Die Protokollnotiz z:: Artikel 9 (alt) wirä. gestrichen. 

8. A;:tikel 10 wirc. gestrichen. 

9. Artikel 11, 12 unc. 13 wercien iu-tfa:el 9, 10 und 11. Die 
Protokollnotiz zu Artikel 11 (ait) ,Yird Protokollnotz 
z:i. Artikel 9 (neu). 

§2 

Dieses Abkorr..nen tritt am ersten Tag des 3/Ionats in 
Y, . .raft, c.er dem ::XIonat foigt, in dem d!.e letzte i'vlitte:.iung 
de::- vertragschließer.den Lä!:lder, daß die innerstaatliche1 
Voraussetzungen für das L~trafttreten des Abkommens 
erfüllt sind, dem St:.VIAS zugeht. 

Potsdam. den 3. Dezember 1998 

Für das Lar:d 
Bader.-·württemoerg: 

Envin Teufel 
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Für den Freistaat 
Bayern: 

Dr. Edmund Stoiber 

Für das Land 
Berlin: 

Eberhard Diepgen 

Für das Land 
Brandenburg: 

Dr. ?.-Ianfred Stolpe 

Für die Freie Hansestadt 
Bremen: 

Dr. Henning Scherf 

Für die Freie und Hansestadt 
Hamburg: 

Ortwin Runde 

Für das Land 
Hessen: 

Hans Eichel 

Für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern: 

Dr. Harald Ringstorff 

Für das Land 
Niedersachsen: 

Gerhard Glogov,ski 

Einzelpreis dieser Nummer 4,40 DM 
zt.zügl. Por:o- und Versar:dkosten 

Für das Land 
Nordrhein-Westfalen: 

Wolfgang Clement 

Für das Land 
Rheinland-Pfalz: 

Kurt Beck 

Für das 
Saarland: 

Reinhard Klimmt 

Für den Freistaat 
Sachsen: 

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf 

Für das Land 
Sachsen-Anhalt: 

Dr. Reinhard Höppner 

Für das Land 
Schleswig-Holstein: 

Heide Simonis 

Für den Freistaat 
Thüringen: 

Dr. Bernhard Vogel 
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